SUISA – Spielregeln im Umgang mit Musik

Möchten Sie Ihre Generalversammlung oder einen anderen Vereinsanlass musikalisch aufwerten? Dann beachten Sie bitte die einschlägigen Vorschriften der SUISA über die Nutzung von Musik:
Die SUISA

Die SUISA ist eine privatrechtliche schweizerische Genossenschaft der Komponisten, Textautoren und Musikverleger und verwaltet deren Urheberrechte in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. In Zusammenarbeit mit ausländischen Schwestergesellschaften sorgt sie dafür, dass die Rechte ihrer über 14‘200 Mitglieder und Auftraggeber auch im Ausland durchgesetzt und wahrgenommen werden.
Um was geht es?

Der Kreis der Musiknutzer ist so unterschiedlich, wie musikalische Werke verwendet werden können: an Konzerten, im Radio und Fernsehen, in der Disco, im Warenhaus oder in der Boutique, bei Plattenproduktionen oder anlässlich eines Festes des lokalen Fussballvereins.

Bei all diesen Musiknutzungen ist gemeinsam, dass sie ausserhalb der Privatsphäre stattfinden. Konkret muss für solche Nutzungen bei der SUISA eine Erlaubnis eingeholt und eine Urheberrechts-Entschädigung bezahlt werden.

Urheberrechtsentschädigung

Die Höhe der Urheberrechtsentschädigung hängt von der Art der Musiknutzung ab und ist in den jeweiligen Tarifen festgelegt. Diese sind von der SUISA mit zahlreichen Verbänden des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens ausgehandelt und von der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheber- und verwandten Schutzrechten genehmigt worden. Tipp: Rückfragen beim eigenen Sportverband, ob ein entsprechender Vertrag abgeschlossen wurde, welcher auch für den Verein gültig ist (*).
Bei Fragen bezüglich der Nutzung von Musik und zu den verschiedenen Tarifen stehen Ihnen die Mitarbeiter der SUISA der Abteilungen Kundendienste gerne zur Verfügung:

SUISA Zürich

Bellariastrasse 82

Postfach 782

8038 Zürich

Tel. 01 485 66 66

http://www.suisa.ch/
SUISA Lausanne

11bis, Av. Du Grammont

case postale

1000 Lausanne 13

Tel. 021 614 32 32

(*) =
Der Schweizerische Fussballverband hat einen Vertrag abgeschlossen, welcher für alle Vereine Gültigkeit hat!

Ergänzung/TIPP:

Bei ausländischen Musikern muss die Quellensteuer abgerechnet werden. Es lohnt sich, die Formulare vor dem Anlass bei der Gemeinde/Stadt zu beziehen und die Abrechnung sofort vorzunehmen.
